Geschäftsbedingungen des Verkaufs

I.
Geltungsbereich

Diese Bedingungen sind grundsätzlich für Rechtsgeschäfte zwischen Unternehmen konzipiert. Sollten sie ausnahmsweise auch Rechtsgeschäften mit Verbrauchern im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes zugrundegelegt werden, gelten sie nur insoweit, als sie nicht zwingenden Bestimmungen widersprechen.

Die Angebote, Auftragsbestätigungen, Lieferungen und Leistungen der Verkäufer(in) erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Geschäftsbedingungen.

Diese gelten auch für alle künftigen Geschäftsbedingungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden.

Entgegenstehende Geschäfts- bzw. Einkaufsbedingungen des Käufers haben keine Gültigkeit. Diesen wird von der Verkäuferin ausdrücklich widersprochen. Die Verkäuferin erklärt ausdrücklich, nur aufgrund dieser Bedingungen kontrahieren zu wollen. Wird ausnahmsweise die Anwendung der Geschäfts- bzw. Einkaufsbedingungen des Käufers schriftlich vereinbart, gelten deren Bestimmungen nur, soweit sie nicht zu diesen Bestimmungen in Widerspruch stehen. Nicht kollidierende Bestimmungen bleiben in diesem Fall nebeneinander bestehen.

Abweichungen von den vorliegenden Geschäftsbedingungen sind nur wirksam, wenn die Verkäuferin diese schriftlich bestätigt.

II. 
Angebot und Vertragsabschluß

Die Angebote der Verkäuferin sind freibleibend: Bestell- oder Artikelnummer beziehen sich auf die jeweils neueste Ausgabe der Unterlagen der Verkäuferin wie Kataloge oder Prospekte, aus denen sich auch weitergehende technische Angaben ergeben. Änderungen der technischen Details bleiben vorbehalten. Die genannten Unterlagen sind nur annähernd maßgebend, soweit sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind. Für die genaue Einhaltung der im Katalog z.T. angegebenen Stückgewichte kann keine Gewähr übernommen werden. Annahmeerklärungen und sämtliche Bestellungen des Käufers  werden für die Verkäuferin erst durch schriftliche oder fernschriftliche (einschließlich EDI, Datenfernübertragung und maschinell  lesbaren Datenträgern) Auftragsbestätigung der Verkäuferin verbindlich. Dies gilt entsprechend für Ergänzungen, Abänderungen oder Nebenabreden. Die Rechnungsstellung gilt als Auftragsbestätigung. Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte oder sonstige Leistungsdaten sind nur verbindlich, wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart wird. Alle Zeichnungen und Unterlagen sind auf Verlangen der Verkäuferin oder bei Nichterteilung des Auftrags unaufgefordert zurückzugeben.

Wenn sich die Zahlungsfähigkeit oder die Vermögensverhältnisse des Käufers nach Vertragsabschluß so wesentlich verändert haben, dass der Anspruch der Verkäuferin auf die Gegenleistung gefährdet ist oder der Verkäuferin eine solche Vermögensverschlechterung nach Vertragsabschluß bekannt wird, ist die Verkäuferin berechtigt, die Erfüllung des Vertrages zu verweigern, bis der Käufer die Gegenleistung bewirkt oder Sicherheit für sie geleistet hat. Ist der Käufer nicht in der Lage, innerhalb angemessener Zeit die geforderte Sicherheit zu leisten, ist die Verkäuferin zum Rücktritt berechtigt. Haben sich die Umstände, unter denen ein Vertragsabschluß erfolgte, so erheblich verändert, dass mit Recht angenommen werden kann, der Abschluss wäre unter geänderten Verhältnissen gar nicht oder doch zu anderen Bedingungen erfolgt, so hat die Verkäuferin das Recht, vom Vertrag zurückzutreten oder einer geänderten Umständen Rechnung tragende Änderung der Vertragsbestimmungen, wie z.B. Zahlung in anderer Währung, Änderung der Liefermodalitäten etc., zu verlangen.

III.
Preise und Zahlungsbedingungen

Die von der Verkäuferin in ihren Angeboten angegebenen Preise sind freibleibend. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten die Preise ab „Werk/Lager“ der Verkäuferin ausschließlich Verpackung, Porto, Fracht, sonstigen Versandspesen, Versicherung und Zoll; diese werden gesondert in Rechnung gestellt. Die Verpackung wird zu Selbstkosten berechnet. Die gesetzliche Umsatzsteuer ist nicht in den Preisen der Verkäuferin  enthalten. Sie wird in gesetzlicher Höhe ebenfalls gesondert in Rechnung gestellt.

Alle Rechnungen der Verkäuferin sind 30 Tage nach Rechnungsdatum netto ohne jeden Abzug oder innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsdatum unter Abzug von 2 % Skonto bei der Zahlstelle der Verkäuferin in Euro zahlbar. Ein Skontoabzug ist unzulässig, soweit Kaufpreisforderungen aufgrund älterer, fälliger Rechnungen noch unbeglichen sind. Eventuelle Skonti sind vom Rechnungsbruttobetrag abzuziehen.

Die Verkäuferin ist berechtigt, trotz anderslautender Zahlungswidmung des Käufers, Zahlungen zunächst auf dessen ältere Schuld anzurechnen. Sind bereits Kosten und Zinsen entstanden, so ist die Verkäuferin berechtigt, die Zahlung zunächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Kapitalforderung anzurechnen.

Eine Zahlung gilt erst dann als geleistet, wenn die Verkäuferin über den Betrag verfügen kann. 

Gerät der Käufer in Verzug, so ist die Verkäuferin -  unbeschadet weitergehender gesetzlicher Ansprüche (insbesondere auch gemäß § 1333 ABGB) - berechtigt, ab dem betreffenden Zeitpunkt Zinsen in Höhe von 12 % p.a. zu berechnen.

Kommt der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nach, oder wurden der Verkäuferin andere Umstände bekannt, die die Kreditwürdigkeit des Käufers in Frage stellen, so ist die Verkäuferin berechtigt, die gesamte Restschuld fällig zu stellen oder Sicherheitsleistungen zu verlangen, auch wenn Schecks angenommen wurden.

IV. 
Aufrechnung, Zurückbehaltungsrecht, Abtretungsverbot

Der Käufer ist zur Aufrechnung und Zurückbehaltung nur im Hinblick auf Forderungen berechtigt, die unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. 

Der Käufer erklärt sich damit einverstanden, dass die Verkäuferin gegen seine Forderungen nicht nur mit eigenen Forderungen, sondern auch mit Forderungen ihrer Konzernunternehmen aufrechnet. Die Verkäuferin kann mit eigenen Forderungen und solchen ihrer Konzernunternehmen auch gegen Forderungen von Konzernunternehmen des Käufers aufrechnen. Die Ansprüche des Käufers aus diesem Vertrag sind weder übertragbar noch abtretbar.

V.
Liefer- und Leistungszeit

Die von der Verkäuferin genannten Termine und Fristen sind unverbindlich, sofern nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart wurde. Abruf- und Rahmenaufträge bedürfen individueller Lieferzeitvereinbarungen. 

Lieferfristen sind Richtwerte, die mit dem Datum der Auftragsbestätigung der Verkäuferin zu laufen beginnen. Die Einhaltung der Lieferverpflichtung der Verkäuferin setzt die rechtmäßige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Bestellers voraus, insbesondere müssen der Verkäuferin alle vom Besteller zu liefernden Unterlagen, Teile, Angaben und Genehmigungen vorliegen, sowie etwa vereinbarte Anzahlungen geleistet worden sein. 

Als Tag der Lieferung gilt der Tag, an dem die Ware dem Käufer abholbereit gemeldet wurde. Falls Versand geschuldet ist, gilt als der Tag der Lieferung der Tag, an dem die Ware zum Transport übergeben wird. 

Angemessene Teillieferungen und Teilleistungen sind in zumutbarem Umfang zulässig. Des weiteren sind unvermeidbare Mengenabweichungen von bis zu +/- 5-10 zu akzeptieren.

Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt hat die Verkäuferin nicht zu vertreten. Des weiteren ist die Haftung der Verkäuferin für Liefer- und Leistungsverzögerungen, die nicht auf vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten der Verkäuferin bzw. ihrer Erfüllungsgehilfen beruhen, ausgeschlossen. 

VI. 
Gefahrenübergang

Die Gefahr geht auf den Käufer über, sobald die Ware das Werk der Verkäuferin, ein Außenlager oder bei direkter Lieferung nicht selbst hergestellter Ware das Lager des Unterlieferanten verlassen hat. Falls der Versand oder die Abholung ohne Verschulden der Verkäuferin verzögert oder unmöglich wird, geht die Gefahr mit der Meldung der Versandbereitschaft auf den Käufer über. 

Angelieferte Gegenstände sind, auch wenn sie Mängel aufweisen, vom Käufer unbeschadet der Rechte auf Abschnitt VIII entgegenzunehmen.

VII.
Eigentumsvorbehalt

Die gelieferte Ware bleibt Eigentum der Verkäuferin, bis der Käufer die gesamten Verbindlichkeiten aus der bestehenden Geschäftsverbindung getilgt hat.

Der Käufer verpflichtet sich, das Eigentum/Miteigentum der Verkäuferin mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns vor Verderb, Minderung oder Verlust zu bewahren, auch gegenüber seinen Kunden. 

Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu verarbeiten und zu veräußern. Verpfändung oder Sicherungsübereignung sind unzulässig. Die aus dem Weiterverkauf, aus der Verarbeitung, aus der Vermengung oder aus einem sonstigen Rechtsgrund bezüglich der Vorbehaltsware entstehenden Forderungen tritt der Käufer bereits jetzt in vollem Umfang und mit allen Nebenrechten an die Verkäuferin ab. Er hat dies gegenüber seinem Schuldner in der rechtlich gebotenen Weise zu dokumentieren. Der Käufer führt eingezogene Beträge unverzüglich an die Verkäuferin ab oder verwahrt diese bis dahin gesondert im Namen der Verkäuferin.

Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware wird der Käufer auf das Eigentum der Verkäuferin hinweisen und diese unverzüglich benachrichtigen. Kosten und Schäden trägt der Käufer. 

Bei Zahlungsverzug des Käufers ist die Verkäuferin berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und die Vorbehaltsware auf Kosten des Käufers zurückzunehmen oder gegebenenfalls Abtretung der Herausgabeansprüche des Käufers gegen Dritte zu verlangen. Das Recht der Verkäuferin Schadenersatz zu verlangen, bleibt unberührt. Das gleiche gilt bei sonstigem vertragswidrigem Verhalten des Käufers.

Die Verkäuferin verpflichtet sich, die ihr zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Käufers insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert ihrer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen mehr als 20 % übersteigt. Die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt ihr.

VIII. Gewährleistung

Zusicherung von Eigenschaften und der Ausschluss branchenüblicher Abweichungen bedürfen der ausdrücklichen und schriftlichen Vereinbarung. Die Angaben der Verkäuferin zum Liefer- und Leistungsgegenstand in ihren Katalogen, Prospekten und Preislisten stellen lediglich Beschreibungen, Kennzeichnungen oder Richtwerte dar. Geringfügige Abweichungen gegenüber den Katalogen oder früher gelieferten Waren gelten nicht als Mangel. 

Der Käufer hat selbst zu prüfen, ob die bei der Verkäuferin bestellte Ware sich für die von ihm beabsichtigten Verwendungszwecke eignet. Die Nichteignung der Ware stellt nur dann einen Mangel dar, wenn die Verkäuferin dem Käufer schriftlich eine Eignung zusichert. 

Die Abnutzung von Verschleißteilen im Rahmen einer verkehrsüblichen Benutzung stellt keinen Mangel der Kaufssache dar. 

Werden Montage-, Einbau-, Betriebs- oder Wartungsanweisungen der Verkäuferin nicht befolgt, Änderungen an den Produkten vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, bestehen Gewährleistungsansprüche nur dann, wenn der Käufer den Nachweis erbringt, dass der Mangel nicht hierdurch verursacht worden ist, sondern bereits bei Gefahrenübergang vorlag.

Die Verkäuferin gewährleistet, dass ihre Produkte frei von Fabrikations- und Materialmängeln sind. Die Gewährleistungsfrist beträgt 6 Monate. Die Gewährleistungspflicht beginnt mit dem Lieferdatum. Die Gewährleistungsrechte des Käufers setzen voraus, dass dieser  Mängel unverzüglich und unter möglichst genauer Fehlerbeschreibung schriftlich rügt. 

Die Verkäuferin leistet Gewähr in der Weise, dass sie Mängel nach ihrer Wahl durch Nachbesserung beseitigt oder den Liefergegenstand oder Teile davon neu liefert.  Bei der Geltendmachung der sekundären Gewährleistungsansprüche ist die Verkäuferin nach ihrer Wahl berechtigt, ein Wandlungsbegehren durch Preisminderung abzuwenden, sofern es sich um keinen wesentlichen und unbehebbaren Mangel handelt.

Wurde die Ware bereits an einen Endverbraucher geliefert, ist der  Käufer nicht dazu berechtigt, Mängelansprüche gegenüber der Verkäufer geltend zu machen, die über jene hinausgehen, welche der Endverbraucher gegenüber dem Käufer - aufgrund zwingender gesetzlicher Bestimmungen - erfolgreich durchgesetzt hat. Die Rechte gemäß § 933b ABGB kommen dem Käufer nicht zu.  

Verletzt die Verkäuferin Vertragspflichten, so steht dem Kunden ein allfälliges gesetzliches Rücktrittsrecht und ein Anspruch auf Schadenersatz neben Vorliegen sämtlicher anderer Voraussetzungen nur dann zu, wenn er die Verkäuferin vorher schriftlich unter Setzung einer angemessenen Nachfrist abgemahnt hat und die Pflichtverletzung dennoch  nicht unterlassen worden ist. 

Für die erneuerten Teile und die Reparatur beträgt die Gewährleistungsfrist drei Monate, sie läuft mindestens aber bis zum Ablauf der ursprünglichen Gewährleistungsfrist für das gelieferte Produkt.

Die Gewährleistungsansprüche gegen die Verkäuferin sind nicht abtretbar.

Die vorstehenden Absätze regeln abschließend die Gewährleistung für die Produkte und Liefergegenstände der Verkäuferin und schließen sonstige Gewährleistungsansprüche jeglicher Art aus.

IX. Höhere Gewalt

Ereignisse höherer Gewalt und andere Umstände außerhalb des Einflussvermögens der Verkäuferin, wie etwa Betriebsstörungen, Verkehrsstörungen sowie Schwierigkeiten bei der Versorgung der Betriebe mit Strom-, Roh-, Brenn- und Hilfsstoffen und sonstige Behinderungen in der Erzeugung und Lieferung schließen Schadenersatzansprüche des Käufers aus und berechtigen die Verkäuferin, entweder die Lieferfrist zu verlängern oder vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten. Die Verkäuferin verpflichtet sich, den Käufer vom Eintritt oder von der Beendigung solcher Lieferbehinderungen unverzüglich zu verständigen.

Im Fall eines berechtigten Rücktritts des Käufers wegen höherer Gewalt oder ähnlicher Lieferbehinderungen werden die bei der Verkäuferin angelaufenen Kosten und Spesen nach   Billigkeit von beiden Vertragspartnern zur Hälfte getragen.

 X.
Haftungsbeschränkung

Alle Schadenersatzansprüche, insbesondere auch solche für Mangelfolgeschäden gegen die Verkäuferin oder Erfüllungsgehilfen sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Verkäuferin beruhen.

Das Verschulden der Verkäuferin ist durch die Käuferin nachzuweisen.

Schadenersatzansprüche gegen die Verkäuferin sind bei sonstigem Verfall binnen einem Jahr gerichtlich geltend zu machen.

XI.
Nutzungs- und Verwertungsrecht, Schutzrechte

Soweit die Verkäuferin aufgrund einer Bestellung des Käufers nach dessen Anweisungen und Richtlinien Ware herstellt und an den Käufer liefert, haftet der Käufer der Verkäuferin für die Freiheit der in Auftrag gegebenen Lieferungen und Leistungen von Schutzrechten Dritter. Er stellt die Verkäuferin von allen entsprechenden Ansprüchen frei und hat ihr den entstandenen Schaden zu ersetzen.

Entwürfe und Konstruktionsvorschläge der Verkäuferin dürfen nur mit deren Genehmigung weitergegeben werden.

Soweit die Verkäuferin dem Käufer Werkzeuge, Muster, Entwürfe, Einbauvorschläge oder sonstige Zeichnungen und Unterlagen zusammen mit der Ware zur Verfügung stellt, behält sie sich hieran das Eigentum und alle Schutz- und Nutzungsrechte vor. Der Käufer ist nur zur Nutzung im Rahmen des Kaufvertrages berechtigt, er ist insbesondere nicht berechtigt, solche Gegenstände zu vervielfältigen oder sie Dritten zugänglich zu machen.

XII.
Geheimhaltung

Falls nicht ausdrücklich schriftlich anders vereinbart, gelten die im Zusammenhang mit Bestellungen enthaltenen Informationen als nicht vertraulich.

XIII.
Datenschutz

Die Verkäuferin ist berechtigt, alle im Zusammenhang mit der Vertragsabwicklung erhaltenen Daten über den Käufer unter Beachtung der Vorschriften des Datenschutzgesetzes für eigene Zwecke zu speichern und zu verarbeiten. Der Käufer stimmt dieser Verwendung seiner Daten zu.

XIV.
Teilwirksamkeit

Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen oder eine Bestimmung im Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird hievon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht berührt. Die  unwirksame Bestimmung wird durch eine ähnliche mit derselben wirtschaftlichen Intention ersetzt.

XV.
Gerichtsstand – Erfüllungsort

Gerichtsstand ist Wiener Neustadt; die Verkäuferin ist jedoch berechtigt, den Käufer auch an seinem Geschäftssitz zu klagen. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Erfüllungsort der Geschäftssitz der Zweigniederlassung der Verkäuferin, die die jeweilige Lieferung ausführt.

XVI.
Anwendbares Recht

Für die Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen dem Käufer und der Verkäuferin gilt materielles österreichisches Recht mit Ausnahme der Kollisionsnormen und des UN-Kaufrechts.
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